
PRÄSiDENTEN KONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Datum: 1 8. MAI 1990 

t Verteilt·-:: .• ======::;t:=;,;.p \ - - ._--'- (IM C1 

Wien/ am 11.5.1990 

Unser Zeichen: 
S-590/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes/ mit dem das Familien
Lastenausgleichsgesetz 1961 geändert wird 

Di e Präsi den tenkonferenz der LancJw~ rtschat t s/<.:ammern Os ter

reichs beehrt sich/ dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer :,tel.Lungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes/ mit dem das Familien-Lastenausgleichs

gesetz 1961 geändert wird mit der Bitte um Kenntnisnahme zu 

überreichen. 

25 Beilagen Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

A B 5 eHR 1FT 

Rn das 
Bundesministerium für 
Umwelt/ Jugend und familie 

Franz-Josefs-Kai 51 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
230102/2/111/3/90 6.4.1990 

Wien/ am 16.5.1990 

unser Lelcnen: 
S-390/Sch 

uurcnwahl : 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes~ mlt dem das famlLlen
lastenausgleichsgesetz 1967 ge6ndert wird 

Die Pr6sidentenkonferenz der Landwirtschattskammern oster

reichs beehrt sich/ dem Bundesministerium für Umwelt/ Ju

gend und Familie mitzutellen/ daU Sle gegen den vorgelegten 

Entwurf einer Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 grunds6tzlich keinen Einwand erhebt. 

Nit der Neuregelung soll einer EntSChließung des National

rates vom 12. Dezember 1989 an ale Hundesmlnlsterin für 

Umwelt" Jugend und Familie entsprochen werden/ mit der sie 

um die Vorbereitung elner HeglerungsvorLage ersucht wird/ 

die mit Wirkung vom 1. J6nner 199'/ die Auszahlung der Fami

lienbeihilfe grundsätzlich an die Nutter vorsleht. Das uber

einkommen zwi schen iJ'VP und SPiJ' vom 14. November /989 be

treffend Na/3nahmen für Familie sieht gleichfaLLs vor" daß 

die Familienbeihilfe grunds6tzlich an die Nutter auszuzah

len ist/ sofern Sle aas ~rLegerecht tur das Klnd hat. 
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RL~erdlngs steLL [ :;'.!LII :;'LIIUII u.!!:;' r/ay!:;', UU U/:..J / !:;,.LllllldLlge 

Flufwand von 11" 5 Ni 0 5 für die Ums tel l ung und der ab 7991 

erforderliche PersonaL- unG ~acnmenrautwana von JanrLicn 

15 Nio 5 durch eine solche Änderung gerechtfertigt ist. 

Der Pr6sidentenkanterenz stenen Kelne Unterlagen Garuber zur 

Verfügung" in wievielen FälLen die Familienbeihilfe nicht 

zweckentsprechend verwendet Wlra unG somit ale umsteLlung 

erforderLich ist. 

Im einzeLnen werden lediglich Bedenken gegen die Auszah

Lungsvorschriften des S ::!4 Hbs. 1 ::!. Satz erhoben. Es ist 

nicht einzusehen" daß die anspruchsberechtigte Nutter" die 

die Familienbeihilfe auf ein Konto überwiesen haben wiLL" 

darüber aLlein verfügungsberechtigt sein muß und damit in 

der RegeL gezwungen sein WlrG~ ein elgenes Konto zu erbff

nen. Es sollte ihr freigesteLlt sein" sich die Familienbei

tu~ L fe - wie ohnehi n vorgesehen - per Pos tauszahl en oder 

auf ein Konto ihrer Wahl" worüber sie natürlich auch allein 

verfügungsberechtigt sein kann~ uberweisen zu lassen. 

Die Präsidentenkonferenz erinnert in diesem Zusammenhang 

an ihren !chriftllchen Hntrag an Gle frau famlLlenministerin 

vom 26.10.1989 betreffend Vorbereitung einer gesetZlichen 

Regelung fur eln KarenzgeLG (KarenZurLauDSerSa[zgeLd~ 

Erziehung5geld) für Bäuerinnen in der Hdhe des Betrages" 

der Dienstnehmern aus Gem famlLlenLastenausgLelchsfonds 

zufLießt. Dieser Betrag soll den Bäuerinnen ohne bürokra

tische AufLagen zugewendet weraen J Damlt Sle SlCh Dis zum 

2. Lebensjahr ihres Kindes durch Finanzierung einer Aus

hilfskraft von der scnweren DetrleDLlcnen HrDelt entLasten 

und verstärkt der persdnlichen Betreuung ihres Kindes wid

men kdnnen. Nach Huttassung aer fJraS1Gentenkonferenz kann 

die Ldsung am besten im Rahmen des Familienlastenaus

gleichsgesetzes erfoLgen. JedenfaLLs 1st elne sOlcne Naß

nahme ein unverzichtbarer Bestandteil des 2. Teiles des 

Familienpakets der keglerungspartelen vom November 1989" 

der am 1. Juli d.J. in Kraft treten soll. 
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25 Rbschriften dieser SteLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Prasldlum des NatlonaLrates zugeLeitet. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzbock 
Der GeneraLsekretär: 

gez.lilpL.lng.vr.rahrnberger 
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